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HYGIENEKONZEPT VOLLEYBALL 

MSV Zossen 07 e.V. 

Saison 2021/22 – Stand: 10.03.2022 

 
Das Hygienekonzept des MSV Zossen 07 e.V. (Abteilung Volleyball) soll die für die Umsetzung der 

gültigen Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg 

(SARS-CoV-2-Umgangsverordnung – SARS-CoV-2-UmgV) notwendigen Voraussetzungen schaffen. 

Änderungen der Verordnung oder neue Gesetze und Verordnungen, welche Auswirkungen auf 

dieses Hygienekonzept haben, werden zeitnah in diesem Konzept umgesetzt. 

 

Der MSV Zossen 01, e.V. (Abteilung Volleyball) empfiehlt ausdrücklich allen am Spielbetrieb 

beteiligten Personen eine Impfung gegen COVID-19 sowie die Nutzung der offiziellen Corona-Warn-

App, um bei einem Kontakt zu einer infizierten Person frühestmöglich Informationen zu erhalten 

und Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen. Dadurch können mögliche Auswirkungen 

auf die restliche Mannschaft und damit den gesamten Spielbetrieb aktiv minimiert werden. 

  
Eine Infektionskette, die auf den Trainings- und Spielbetrieb zurückzuführen ist, hat 

weitreichende Konsequenzen für den gesamten Spielbetrieb und kann zu dessen Einstellung und 

dem Entzug von Genehmigungen durch die Gesundheitsbehörden führen. Die Prävention einer 

COVID-19-Infektion aus dem Umfeld des MSV Zossen 07 e.V. (Abteilung Volleyball) ist nicht nur 

vor diesem Hintergrund, sondern auch aufgrund der gesellschaftlichen Verantwortung in hohem 

Maße von Bedeutung. 

 
Die nachfolgend genannten Bestimmungen gelten für den Wettkampfbetrieb aller 

Mannschaften der Volleyballabteilung des MSV Zossen 07 e.V. – sprich für die Heimspiele im 

Rahmen des Spielbetriebs in der Brandenburgliga (Herren I) sowie der Landesklasse Süd 

(Herren II) und der Landesliga Süd (Damen) in der Sporthalle Dabendorf, Jägerstr.; 15806 

Zossen OT Dabendorf. Den jeweiligen Gastmannschaften wird dieses Hygienekonzept über die 

verbandsseitig vorgegebenen Kommunikationswege zugänglich gemacht. Das vorliegende 

Hygienekonzept wird durch Beschilderungen in der Sporthalle Dabendorf sowie ggf. mittels einer 

persönlichen Einweisung durch den Ordnungsdienst vor Ort ergänzt.  
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Der für den Spieltag eingeteilte Ordnungsdienst übernimmt gleichzeitig die Aufgabe des 

Hygienebeauftragten. 

 
Dieses Dokument ist außerdem in der Spielhalle auszulegen, was z. B. durch den Aushang an den 

Eingängen, in den Kabinen und am Schreibertisch erfolgen wird. Wenn notwendig, wird mit 

Durchsagen und mittels persönlicher Ansprache auf die Einhaltung des Hygienekonzeptes 

hingewiesen. 

 
Es ist bekannt, dass auch bei sportlichen Veranstaltungen ein Restrisiko besteht, sich mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. Daher ist die Teilnahme freiwillig. Bei corona-

spezifischen Krankheitssymptomen darf nicht an der Veranstaltung teilgenommen werden. Wer 

innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Hochrisiko- oder Virsuvariantengebiet im Ausland (lt. 

Robert-Koch-Institut) zurückgekehrt ist, muss die jeweils gültigen Nachweispflichten und 

Einreisequarantänen gemäß der geltenden CoronaEinreiseV eingehalten haben.  

 
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an der Veranstaltung eine Infektion oder 

der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, so ist der MSV Zossen 07 e.V. darüber 

unverzüglich zu informieren. 

 
Die Sporthalle darf nicht von Personen mit Atemwegsinfektionen betreten werden. Weisen 

Zuschauer und weitere Beteiligte/ Gäste Erkältungssymptome, wie Husten, Fieber, 

Halsschmerzen auf, ist das Betreten der Sporthalle untersagt. 

 
Es wird grundsätzlich in „aktive Spielbeteiligte“ und „Zuschauer“ unterschieden. Die 

beiden Gruppen werden organisatorisch und räumlich voneinander getrennt. 

Das Hygienekonzept behandelt folgende Punkte: 

1. Allgemeingültige „AHA-Regelungen“; 
2. Zutritt und Verlassen der Halle; 
3. Umkleidekabinen; 
4. Tribüne und Zuschauer; 
5. Catering; 
6. Dokumentation; 
7. Hygiene; 
8. Verhalten während der Sportausübung; 
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1. Allgemeingültige „AHA-Regelungen“ 

 in der gesamten Sporthalle Dabendorf gilt ein Mindestabstand von 1,50 m; das 

Abstandsgebot ist strikt einzuhalten; dies gilt auch in den Duschen, Wasch- und 

Umkleideräumen; es ist zu beachten, dass nur die reine Sportausübung vom 

Abstandsgebot befreit ist; 

 die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten; 

 die Hände sind nach den Toilettengängen gründlich zu waschen; Desinfektionsspender 

werden in den Eingangsbereichen bereitgestellt; 

 außer während der Sportausübung sowie auf den Zuschauer-Sitzplätzen ist das Tragen 

einer FFP2-Maske überall verpflichtend; dies gilt insbesondere auch in den Gängen und 

auf den Wegen zur Wettkampfzone für die Sportler und das Schiedsgericht sowie für die 

Zuschauer auf dem Weg zum Sitzplatz oder zu den Toiletten; 

 ein regelmäßiger Austausch der Raumluft wird gewährleistet; 
 

2. Zutritt und Verlassen der Halle 
 
Auf Grundlage der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vom 22.02.2022 gilt ab dem 
04.03.2022 für Kontaktsportarten in geschlossenen Räumen, dass die Sportausübung nur für 
Personen gestattet ist, die den 3G-Status (geimpft, genesen oder getestet) aufweisen.  
 
Ferner gelten die Festlegungen des BVV-Vorstandes vom 27.02.2022:  
 
Alle Teilnehmer (Spieler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen, Schiedsrichter*innen, 
Zuschauer*innen) bei Sportwettkämpfen des BVV wird der Zutritt mit dem 3G-Modell gewährt, mit 
der Erweiterung des BVV, dass alle Anwesenden getestet sein müssen nach folgender 
Verfahrensweise: 

 beim Betreten der Sporthalle muss ein offizieller Test-Nachweis von einem Testzentrum 
(Bürgertest oder Nachweis vom Arbeitgeber, wenn ausstellungsberechtigt (nicht älter als 24 
Std.) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Std.) dem Ausrichter vorgelegt warden; 

 alternativ kann auch vor Ort unter Aufsicht ein Schnelltest vorgenommen werden; ein 
sogenannter Schultest-Nachweis wird nicht anerkannt; eine Schnelltestung zu Hause mit 
mitgebrachter Test-Kassette ist nicht zulässig; 

 eine Schnelltestung zu Hause unter Aufsicht des Mannschaftsverantwortlichen ist zulässig; 
das ordnungsgemäße negative Ergebnis des Testes dokumentiert dieser mit seiner 
Unterschrift auf der Liste "Kontrolle Schnelltest am Spieltag"; die Testperson unterschreibt 
ebenfalls auf dieser Liste und bestätigt damit die Richtigkeit des Testergebnisses;  
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Diese Regelungen sollen einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen entgegenwirken. Aus 
diesem Grund gilt für den Spielbetrieb des MSV Zossen 07 e.V. (Abteilung Volleyball) in der 
Saison 2021/22 folgende Regelung:  

 Zutritt zur Sporthalle für jede Person (aktiver Beteiligter, Zuschauer, Helfer), die 

vollständig und abschließend geimpft (erste und ggf. zweite Impfung + 14 Tage; in 

Abhängigkeit vom erhaltenen, in Deutschland anerkannten, Impfstoff) ist ODER den 

Genesenen-Status hat (PCR-Testdatum mind. 28 Tage, aber nicht länger als 3 Monate 

zurückliegend) ODER einen negativen Test vorlegt (Test-Details siehe oben); die 

Testnachweispflicht gilt zusätzlich auch für jede geimpfte und genesene Person; bei 

Zutritt zur Sporthalle ist ein entsprechender Nachweis vorzuzeigen: 

 Impfausweis; 

 Impfbescheinigung; 

 digitaler Impfnachweis (App); 

 Nachweis der Erkrankung (PCR-Bestätigung; Test-/Meldedatum, 
Genesenenzertifikat); 

 aktueller, negativer Testnachweis; 

 der Nachweis kann in Papierform oder digital erfolgen; 

 zur Legitimation ist ein amtliches Ausweisdokument vorzulegen; 

 Vorlage “Anwesenheitsliste” (s. Anlage 2); 

 Vorlage “Kontroll-Dokument Schnelltest (s. Anlage 3); 
 

 es wird keinen ungesteuerten Zutritt geben; die offizielle Öffnung der Halle für die 
Mannschaften wird auf 60 Minuten vor Beginn des (ersten) Spiels in der Halle festgelegt; 

 Eingang und Ausgang „Zuschauer“: Haupteingang Südwest (siehe Anlage 1); 

 Eingang für alle Sportler, Offiziellen, Schiedsrichter, ggf. Spieltagshelfer: Eingang 

„Sportler“ Nordwest (siehe Anlage 1); 

 durch die getrennten Ein- und Ausgänge für Sportler, Offizielle, 

Schiedsrichter, Spieltagshelfer und Zuschauer wird das Vermischen zwischen 

diesen Gruppen unterbunden; Wege-Regelungen und Absperrungen innerhalb 

der Sporthalle unterstützen dies; 

 der Zutritt der einzelnen Mannschaften sowie der Schiedsrichter erfolgt zeitlich 

gestaffelt und in sich geschlossen. 
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3. Umkleidekabinen (Aktivzone; s. Anlage 1) 

 bei Dreierrunden in der Brandenburgliga, der Landesliga sowie der Landesklasse steht 

den beiden Auswärtsteams jeweils eine Umkleidekabine zur Verfügung, beide 

Auswärtsteams müssen sich einen Duschraum teilen – in diesem Fall muss das Duschen 

zeitlich gestaffelt erfolgen; 

 in den Umkleideräumen gilt das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske durch 

alle Sportausübenden;  

 das Schiedsgericht in der Brandenburgliga erhält eine gesonderte 

Umkleidemöglichkeit; 

 die Fenster der Umkleidekabinen (falls vorhanden) warden regelmäßig geöffnet; 

 der zeitliche Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist auf ein Mindestmaß zu begrenzen; 
 
 
 

4. Tribüne und Zuschauer 

 Zuschauer dürfen sich auf keinen Fall in der Aktiv- und der Wettkampfzone 

(Umkleidekabinen und Spielfläche) aufhalten; um zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten, 

dass ein genügend großer Abstand zwischen Zuschauern und aktiven Beteiligten 

vorhanden ist, wird ein zusätzlicher Sicherheitsabstand von 1,50 m zur Wettkampfzonen- 

Begrenzung (Bande) eingerichtet (siehe Anlage 1); 

 die Verbindungswege zwischen dem Zuschauerbereich und der Wettkampf- sowie der 

Aktivzone sind abgesperrt; 

 jeder Zuschauer wird auf einer gesonderten Anwesenheitsliste erfasst; folgende Daten 

werden dabei abgefragt: Vor- und Familienname; Telefonnummer oder E-Mail-Adresse; 

 die maximale Zuschauerzahl richtet sich nach den jeweils geltenden, 

behördlichen Bestimmungen; 

 die Zuschauertribüne der Sporthalle Dabendorf kann nur soweit genutzt werden, als dass 

ein Abstand von 1,50 m zwischen den einzelnen Zuschauern gewährleistet werden kann; 

 es darf nur jede gerade Sitzreihe besetzt werden (von unten: Reihen 2, 4 und 6); 

 auch bei Einhaltung des Mindestabstandes gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-

Maske am Platz; 
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 die Toiletten für Zuschauer sind ausgeschildert; der Zugang zur Wettkampfzone 

ist gesperrt; 

 die Sporthalle muss vor und nach den jeweiligen Spielen zügig und geordnet betreten und 

verlassen werden, um einen unnötigen Aufenthalt in den Gängen und auf den Wegen zu 

vermeiden. 

 
 

5. Catering 

 die Gaststätte der Sporthalle Dabendorf kann geöffnet werden; der Betreiber hält sich 
an die Corona-Handlungsempfehlungen des DEHOGA Brandenburg e. V.; 

 der Konsum von Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich in den Räumlichkeiten der 
Gaststätte (im 1. OG) oder im Freien − nicht in sonstigen Räumlichkeiten der Sporthalle 
(inkl. des gesamten Tribünenbereichs). 

 
 

6. Dokumentation 

Die Personendaten von Zuschauern können zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung in einer 
Anwesenheitsliste (Vor- und Familienname sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) am 
Eingang der Sporthalle erfasst werden. In diesem Fall ist die Anwesenheitsliste für die Dauer 
von vier Wochen unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften aufzubewahren. 
 
Die aktiven Beteiligten (Spieler, Offizielle der Teams, Schiedsrichter, Spieltagshelfer) müssen 
beim Zutritt zur Sporthalle eine Anwesenheitsliste der beteiligten Spieler/Offiziellen am 
Eingang abgeben (s. Anlage 2 – Anwesenheitsliste). Um den Einlass zu beschleunigen, wird 
empfohlen, diese Anwesenheitsliste bereits ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. 
 
Die Anwesenheitslisten der Zuschauer sowie die der aktiven Beteiligten werden vom 
Ordnungsdienst in einem gesonderten Umschlag, versehen mit Datum und Unterschrift, 
aufbewahrt und können im Infektionsfall den Behörden zugänglich gemacht werden. 

 
 

7. Hygiene 

 es sind regelmäßig Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen, 
insbesondere, wenn Geräte gemeinsam genutzt werden; 

 die Spielbälle werden regelmäßig desinfiziert; mindestens vor und nach dem Wettkampf; 

 eine Möglichkeit zur Handdesinfektion wird zur Verfügung gestellt; 
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 auf das gründliche Händewaschen wird verwiesen; 

 die Mannschaften verlassen den Bereich um ihre Mannschaftsbänke beim Seitenwechsel 
sauber (keine Essenreste, Tape-Rückstände, Getränkeflaschen, Taschentücher, etc.); 

 die Mannschaft rechts vom Schreibertisch wechselt mit allen Spielern und Offiziellen sowie 
mit sämtlichen persönlichen Gegenständen hinter dem 1. Schiedsrichter die 
Spielfeldseiten; die Mannschaft links vom Schreibertisch wechselt die Seiten zwischen 
Pfosten und Schreibertisch; währenddessen befindet sich der 2. Schiedsrichter entweder 
hinter dem Schreibertisch bzw. auf dem Spielfeld; 

 der Austausch der Raumluft durch Frischluft wird regelmäßig erfolgen; dafür 
werden alle Ausgänge, Notausgänge, Fenster und Dachfenster regelmäßig geöffnet; 

 
 

8. Verhalten während der Sportausübung 

 bei Wettkämpfen unter 3G entfallen die Personenobergrenzen für in der 

Sporthalle anwesende Personen (gilt für Sportausübende und Offizielle 

(Trainer/Betreuer/Schiedsrichter); 

 im Spielbetrieb befindet sich die jeweils spielfreie Mannschaft nicht im 

Wettkampfbereich (Ausnahme: Beteiligte des Schiedsgerichts); 

 ein „Handshake“ bei der Auslosung und nach Spielende entfällt − dies gilt für 

die Mannschaften untereinander sowie im Umgang mit dem Schiedsgericht; 

 Schreiber und Schreiberassistent am Schreibertisch tragen jederzeit eine FFP2-

Maske; der Mindestabstand ist in jedem Fall einzuhalten; 

 Wunden sind mit Pflaster bzw. Verbandsmaterial zu schützen; 

 die SchiedsrichterINNEN nutzen ausschließlich ihre eigenen Pfeifen; der Nutzung 

von elektronischen Pfeifen für den Spielbetrieb in der Landesklasse und Landesliga 

spricht nichts entgegen; 

 es ist zu beachten, dass nur die reine Sportausübung vom Abstandsgebot befreit ist; 

 die Sportler nutzen ausschließlich die Toiletten der ihnen zugewiesenen Umkleideräume. 
 

Auf die Ausübung gewohnter Rituale, wie das „Abklatschen“ und die Begrüßung/Verabschiedung 

per Handschlag bzw. Umarmung, ist zu verzichten. Es wird empfohlen, dass sich die 

Mannschaften stattdessen nach dem Spiel auf ihrer eigenen Angriffslinie gegenüber aufstellen 

und sich zur Verabschiedung zu winken. 
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Der Schutz der Gesundheit steht über allem! Die behördlichen Verfügungen sind zu 

beachten. Da der Sport auch eine Vorbildfunktion hat, bleiben wir solidarisch und 

verhalten uns vorbildlich! 
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Anlage 1: Laufwege und Hygienezonen; Sporthalle Dabendorf, Jägerstraße 
 



 

 

Anlage 2: Anwesenheitsliste (s. BVV-Rundschreiben bzw. BVV-Homepage) 

 

 
 

 

 

 



 

 

Anlage 3: Kontroll-Dokument Schnelltest am Spieltag: 

 

 


